
Regierungsbezirk  Anlage 18 

 (zu § 72 Abs. 1) 

Landkreis  

Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft  

 
 

ANTRAG 
auf Zulassung des Volksbegehrens 

 

„Grundrecht auf Bildung ernst nehmen – Studienbeiträge abschaffen!“ 
 

Kurzbezeichnung 

Nein zu Studienbeiträgen in Bayern 

 

 
An das Bayerische Staatsministerium des Innern 

 
 

Die unterzeichneten Stimmberechtigten beantragen gemäß Art. 63 des Landeswahlgesetzes, ein Volksbegehren 
für folgenden Gesetzentwurf zuzulassen: 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 
 

§ 1  

 

Art. 71 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 102), wird wie folgt geändert: 
 

1. Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) 

1
Das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und das Studium in einem konsekutiven 

Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt, ist studienbeitragsfrei. 
2
Dies gilt 

auch wenn die Immatrikulation zum Zweck einer Promotion erfolgt. 
3
Abweichend von Satz 1 werden Gebühren 

und Entgelte nach Maßgabe der folgenden Absätze erhoben.“  
2. Die Abs. 2 bis 7 werden gestrichen. 
3. Im bisherigen Abs. 8 wird der Satz 5 gestrichen und die bisherigen Abs. 8 bis 10 werden 2 bis 4. 

 

§ 2  

Dieses Gesetz tritt am … in Kraft. 
 

 

Begründung: 

Art. 71 des Bayerischen Hochschulgesetzes regelt bisher die Erhebung von Studienbeiträgen und Gebühren. Die Erhe-
bung von Studienbeiträgen stellt eine große finanzielle Belastung für die Studierenden und ihre Familien dar, wirkt sozial 
selektiv, macht Bildung zur Ware und verstärkt die Abhängigkeit der Studierenden vom Geldbeutel ihrer Eltern. Daher 
werden künftig keine Studienbeiträge mehr erhoben.  
Zu Nr. 1: Durch die in Nr. 1 vorgesehene Änderung wird klargestellt, dass zukünftig für ein Erststudium und jeden Studi-
engang, der direkt im Anschluss an einen Bachelor und ohne Berufserfahrung studiert werden kann, keine Studienbei-
träge mehr erhoben werden. Dasselbe gilt für ein Promotionsstudium. 
Zu Nr. 2: Die bisherigen Regelungen zu den Studienbeiträgen werden gestrichen. 
Zu Nr. 3: Die bisherigen Absätze zur Erhebung von Gebühren und Entgelten werden beibehalten. Dies sind die Regelun-
gen zu Gaststudierenden, zu den weiterbildenden sowie berufsbegleitenden Studiengängen. Ebenso die Regelungen für 
Hochschulprüfungen und staatliche Prüfungen, für besondere Aufwendungen im Ausland bei der Auswahl ausländischer 
Studienbewerber/innen und für die Eignungsprüfungen in künstlerischen Studiengängen. Aufgrund der Streichung der 
Abs. 2 bis 7 erhalten diese eine neue Absatznummerierung. Der Verweis im bisherigen Abs. 8 Satz 5 auf Abs. 7 wird 
aufgrund des Wegfalls des Abs. 7 ebenfalls gestrichen.  
 

 Vorname, Name  Anschrift Telefon 

Beauftragter Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL Pognerstr. 21, 81379 München 089/52032163 

Stellvertreter Dr. Hans-Jürgen Fahn, MdL Justin-Kirchgäßner-Str. 11, 63906 Erlenbach am Main 09372/6985 

 

weitere 
Stellvertreter 

Vorname, Name  Anschrift Telefon 

1. Michael Fischl Tsingtauer Str. 44b, 81827 München 089/43739185 

2. Petra Wengert Drescherstr. 6, 86179 Augsburg 0821/8156940 

3. Isolde Krahle Eisenbartstr. 28, 91154 Roth 09171/9810272 

 

Bitte senden Sie diese Unterschriftenliste zurück an: 
FREIE WÄHLER Bayern Landesgeschäftsstelle, Geschäftsführer Michael Fischl 

Giesinger Bahnhofplatz 9, 81539 München 



Erläuterung zur Sammlung der Unterschriften 
– Für jede Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft ist ein eigener Unterschriftenbogen bzw. ein eigenes Unterschriftenheft erforderlich. Personen 
 aus verschiedenen Gemeinden/Verwaltungsgemeinschaften können nicht auf derselben Liste unterschreiben. 
– Eintragungen, die die Person des Unterzeichners nicht eindeutig erkennen lassen (z. B. wegen unleserlicher oder unvollständiger Angaben) oder 

die nicht eigenhändig unterschrieben sind, sind ungültig. 
– Alle Unterzeichner müssen stimmberechtigt sein, d.h.  
  – Deutsche i. S. d. Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein, 
  – das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
  – seit mindestens drei Monaten in Bayern ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre  
   Hauptwohnung haben oder sich sonst in Bayern gewöhnlich aufhalten, 
  – nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sein. 
– Jeder/Jede Stimmberechtigte kann nur einmal und nur persönlich unterschreiben. 
– Wer unbefugt unterschreibt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis des Antrags herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar  
(§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 108d des Strafgesetzbuchs).   heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar  

– Die gesammelten Unterschriften müssen der zuständigen Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft zur Bestätigung des Stimmrechts vorgelegt 
werden, sonst sind sie unwirksam. Wenn Sie das machen, freuen wir uns. Sie können uns aber gerne auch unbestätigte Listen zusenden. 

 

Lfd. 

Nr. 

Familienname
 

Vorname 

Tag der  
Geburt 

Anschrift (Hauptwohnung) 

- Straße, Hausnummer 

- PLZ, Ort 

Unterschrift 

Bemerkungen 

der Behörde; 

ggf. Anlagen-Nr. 

1 

 

 

 

  

  

2 

 

 

 

  

  

3 

 

 

 

  

  

4 

 

 

 

  

  

 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen    oder in Druckschrift ausfüllen 

 

Bestätigung der Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft 
 
Auf jedem Unterschriftenbogen bzw. Unterschriftenheft ist nur die Bestätigung einer Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft zulässig. 
 
1. Es wird hiermit bestätigt, dass 
 

  sämtliche auf dem Unterschriftenbogen 

  die auf dem Unterschriftenbogen mit den laufenden Nrn. 
 

  __________________________________________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________________________________________________ 
 
 eingetragenen Unterzeichner vorstehenden Antrags nach Art. 1 Landeswahlgesetz stimmberechtigt sind. 
 
2. Die auf dem Unterschriftenbogen mit den laufenden Nrn. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 eingetragenen Unterzeichner vorstehenden Antrags sind zum Landtag nicht stimmberechtigt. 
 Die Gründe ergeben sich jeweils aus der Bemerkungsspalte. 
                                                                                                  Zahl 

 

3. Der Unterschriftenbogen enthält somit die Unterschriften von ___________ Stimmberechtigten. 
 
4. Bei der Sammlung der Unterschriften wurden Unregelmäßigkeiten 
 

  nicht festgestellt. 

  festgestellt, und zwar: 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                Zahl 
 

5. Dem Unterschriftenbogen / -heft  liegen ___________ Anlagen (Anlagen-Nr. __________________________) mit Bemerkungen der Gemeinde bei. 

 
Datum 
 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                                             (Dienstsiegel) 
 
_______________________________________________________________ 
Unterschrift des/der mit der Bestätigung beauftragten Bediensteten 


